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 77. ersucht den Informationsausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung Bericht zu er-
statten; 

 78. beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 

RESOLUTION 57/131 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/57/524, Ziffer 7)97, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
156 Stimmen ohne Gegenstimme bei 8 Enthaltungen. 

 Dafür: Albanien, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, 
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Botsuana, Brasilien, 
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik 
Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, 
Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, 
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, 
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kana-
da, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, 
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Nige-
ria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Prín-
cipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und 
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Re-
publik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vene-
zuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zy-
pern. 

 Dagegen: Keine. 

 Enthaltungen: Frankreich, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Monaco, Palau, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika. 

57/131. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregie-
rung, übermittelt gemäß Artikel 73 Buchstabe e 
der Charta der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschus-
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker über die gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Ver-
einten Nationen übermittelten Informationen aus den Gebieten  

 

 
97 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Son-
derausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 

ohne Selbstregierung98 und nach Prüfung der vom Sonderaus-
schuss hinsichtlich dieser Informationen ergriffenen Maßnah-
men, 

 sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs99, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom 
16. Dezember 1963, in der sie den Sonderausschuss ersuchte, 
die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 Buchstabe e der 
Charta der Vereinten Nationen übermittelten Informationen zu 
untersuchen und sie bei der Prüfung des Standes der Verwirkli-
chung der in ihrer Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 
1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker voll zu berücksichti-
gen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/65 vom 10. De-
zember 2001, in der sie den Sonderausschuss ersuchte, die ihm 
mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben weiter 
wahrzunehmen, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsmächte 
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu erstellen-
den Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete rechtzeitig aus-
reichende Informationen gemäß Artikel 73 Buchstabe e der 
Charta übermitteln, 

 1. erklärt erneut, dass die jeweilige Verwaltungsmacht 
weiterhin gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta Informa-
tionen über das betreffende Gebiet übermitteln soll, solange 
kein Beschluss der Generalversammlung selbst vorliegt, wo-
nach ein Gebiet ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung 
nach Kapitel XI der Charta der Vereinten Nationen erlangt hat; 

 2. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem Ge-
neralsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs Monate 
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten 
die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta vorgeschriebenen In-
formationen sowie möglichst ausführliche Informationen über 
politische und konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebie-
ten zu übermitteln; 

 3. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit 
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete 
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass ausreichende Infor-
mationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen heran-
gezogen werden; 

 4. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die ihm mit Resolution 
1970 (XVIII) der Generalversammlung übertragenen Aufgaben 
nach den üblichen Verfahren weiterhin wahrzunehmen. 

 
98 A/57/23 (Teil II), Kap. VIII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, 
Beilage 23. 
99 A/57/74. 




